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1. Instanz

Aktenzeichen S 3 U 128/20
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2. Instanz

Aktenzeichen L 3 U 84/21 B
Datum 01.09.2021

3. Instanz

Datum -

Auf die Beschwerde des KlÃ¤gers wird der Beschluss des Sozialgerichts
LÃ¼neburg vom 15. Februar 2021 aufgehoben.

Dem KlÃ¤ger wird fÃ¼r das erstinstanzliche Verfahren Prozesskostenhilfe
ohne Ratenzahlung unter Beiordnung von Rechtsanwalt G., bewilligt.

Kosten sind im Beschwerdeverfahren nicht zu erstatten.

Â 

GrÃ¼nde:

Â 

Die Beschwerde des KlÃ¤gers, mit der er sich gegen die Versagung von
Prozesskostenhilfe (PKH) im Beschluss des Sozialgerichts (SG) LÃ¼neburg vom 15.
Februar 2021 wendet, ist zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet.
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Nach Â§ 73a Abs 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) iVm den Â§Â§ 114 ff
Zivilprozessordnung (ZPO) erhÃ¤lt ein Beteiligter, der nach seinen persÃ¶nlichen
und wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnissen die Kosten der ProzessfÃ¼hrung nicht, nur zum
Teil oder nur in Raten aufbringen kann, auf Antrag PKH, wenn die beabsichtigte
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet
und nicht mutwillig erscheint. Diese Voraussetzungen sind erfÃ¼llt.

Â 

I. Entgegen der Auffassung des SG bietet die Klage hinreichende Aussicht auf
Erfolg. 

Â 

1. Hinreichende Erfolgsaussichten fÃ¼r die Rechtsverfolgung bestehen, wenn das
Gericht den Rechtsstandpunkt des KlÃ¤gers aufgrund seiner
Sachverhaltsdarstellung und der vorhandenen Unterlagen fÃ¼r zutreffend oder
zumindest vertretbar hÃ¤lt und in tatsÃ¤chlicher Hinsicht mindestens von der
MÃ¶glichkeit der BeweisfÃ¼hrung Ã¼berzeugt ist. Es muss demnach nach
summarischer PrÃ¼fung des Sach- und Streitstandes mÃ¶glich sein, dass der
KlÃ¤ger mit seinem Begehren durchdringen wird. Dabei dÃ¼rfen die Anforderungen
an die Erfolgsaussichten in rechtlicher und tatsÃ¤chlicher Hinsicht nicht
Ã¼berspannt werden, da Â§ 114 Abs 1 S 1 ZPO nur eine â��hinreichendeâ��
Aussicht auf Erfolg voraussetzt. Kommt eine Beweisaufnahme ernsthaft in Betracht
und liegen keine Anhaltspunkte dafÃ¼r vor, dass diese mit groÃ�er
Wahrscheinlichkeit zum Nachteil der hilfebedÃ¼rftigen Partei ausgeht, darf PKH
nicht wegen fehlender Erfolgsaussichten verweigert werden (vgl hierzu
Bundesverfassungsgericht , Beschluss vom 20. Februar 2002 â�� 1Â BvR 1450/00, 
NJW-RR 2002, 1069 f). Daher sind die Erfolgsaussichten in der Regel gegeben, wenn
das Gericht die Einholung eines SachverstÃ¤ndigengutachtens oder eine andere
Beweiserhebung fÃ¼r notwendig hÃ¤lt (vgl zu alledem B. Schmidt in: Meyer-
Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 13. Aufl 2020, Â§ 73a RnÂ 7a mwN).

Â 

2. Nach diesen GrundsÃ¤tzen bestehen fÃ¼r die Klage, mit der der KlÃ¤ger
sinngemÃ¤Ã� die AbÃ¤nderung des Bescheides der Beklagten vom 2. Oktober 2019
in Gestalt des WiderspruchsÂbescheides vom 26.Â Oktober 2020 und die
Verpflichtung der Beklagten zur GewÃ¤hrung einer Verletztenrente aufgrund des
Arbeitsunfalls vom 27. Februar 2017 begehrt, hinreichende Erfolgsaussichten, weil
darÃ¼ber nicht ohne weitere von Amts wegen durchzufÃ¼hrende Ermittlungen
entschieden werden kann.

Â 

a) Nach Â§ 56 Abs 1 S 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) haben Versicherte,
deren ErwerbsfÃ¤higkeit infolge eines Versicherungsfalls Ã¼ber die 26. Woche nach
dem Versicherungsfall hinaus um wenigstens 20Â vH gemindert ist, Anspruch auf
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eine Rente. Bei einer Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE) ist die Rente
gemÃ¤Ã� Â§ 56 AbsÂ 3 S 2 SGB VII als Teilrente iHd Vomhundertsatzes der
Vollrente festzusetzen, der dem Grad der MdE entspricht. Die MdE richtet sich
gemÃ¤Ã� Â§ 56 Abs 2 S 1 SGB VII nach dem Umfang der sich aus der
BeeintrÃ¤chtigung des kÃ¶rperlichen und geistigen LeistungsvermÃ¶gens
ergebenden verminderten ArbeitsmÃ¶glichkeiten auf dem gesamten Gebiet des
Erwerbslebens. AnhaltsÂpunkte fÃ¼r die Bemessung der MdE im Einzelfall bilden
die sogenannten Erfahrungswerte, die sich in der gesetzlichen Unfallversicherung
im Laufe der Zeit bei einer Vielzahl von Unfallfolgen herausgebildet haben (vgl
hierzu Bundessozialgericht , Urteil vom 13.Â September 2005Â â�� B 2 U 4/04 R,
juris mwN).

Â 

Bei der EinschÃ¤tzung der MdE kÃ¶nnen GesundheitsstÃ¶rungen und ggf daraus
resultierende Beschwerden allerdings nur berÃ¼cksichtigt werden, wenn sie selbst
sowie auch ein UrsachenÂzusammenhang mit dem Unfallereignis nachgewiesen
sind. Dabei sind die geltend gemachten GesundheitsschÃ¤den im sogenannten
Vollbeweis festzustellen (vgl BSG, Urteil vom 2.Â November 1999Â â��Â B 2 U
47/98 R,Â SozR 3-1300 Â§ 48 Nr 67). DafÃ¼r ist zwar keine absolute Gewissheit
erforderlich; verbliebene Restzweifel sind bei einem Vollbeweis jedoch nur so lange
unschÃ¤dlich, wie sie sich nicht zu gewichtigen Zweifeln verdichten (vgl BSG, Urteil
vom 24.Â November 2010Â â��Â B 11 AL 35/09 R, juris mwN). DemgegenÃ¼ber
genÃ¼gt fÃ¼r den Nachweis der wesentlichen UrsachenzusammenhÃ¤nge
zwischen dem Unfallereignis (bzw einem dadurch verursachten Erstschaden ) und
einem geltend gemachten Gesundheitsschaden die (hinreichende)
Wahrscheinlichkeit (nicht allerdings die bloÃ�e MÃ¶glichkeit), die zu bejahen ist,
wenn mehr fÃ¼r als gegen die Annahme des Ursachenzusammenhangs spricht und
ernste Zweifel hinsichtlich einer anderen Verursachung ausscheiden (vgl BSG, Urteil
vom 2.Â November 1999Â aaOÂ mwN). Sind â�� wie hÃ¤ufig â�� mehrere
Bedingungen fÃ¼r den Eintritt des Schadens ursÃ¤chlich im naturwissenschaftÂ-
lichen Sinn gewesen, gilt die KausalitÃ¤tslehre der wesentlichen Bedingung. Danach
sind nur die Ursachen wesentlich (und damit rechtserheblich), die rechtlich die
Realisierung einer in den Schutzbereich des jeweils erfÃ¼llten
Versicherungstatbestands fallenden Gefahr darstellen (vgl BSG, Urteil vom 30.
MÃ¤rz 2017 â�� BÂ 2 U 6/15 R, SozR 4-5671 Anl 1 Nr 1103 Nr 1).

Â 

b) Bei Zugrundelegung dieser Vorgaben lÃ¤sst sich anhand der von der Beklagten
im VerwaltungsÂverfahren eingeholten Gutachten noch nicht abschlieÃ�end
feststellen, ob dem KlÃ¤ger aufgrund des Arbeitsunfalls vom 27. Februar 2017 ein
Anspruch auf Verletztenrente zusteht.

Â 

aa) Als Folgen des Arbeitsunfalls vom 27. Februar 2017 hat die Beklagte zunÃ¤chst
eine nach konservativer Behandlung mit ventraler Keilbildung um 11Â° und mit
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Keilbildung um 5Â° nach rechts verheilte Deckplattenimpressionsfraktur des 1.
LendenwirbelkÃ¶rpers (LWK) ohne verbliebene InstabilitÃ¤t oder Fusion mit BWK
12/LWK 1 und einen vermehrten muskulÃ¤ren Tonus der paraspinalen Muskulatur
anerkannt. Grundlage hierfÃ¼r ist das von ihr im Verwaltungsverfahren eingeholte
unfallchirurgische Gutachten von Dr. H. und Prof. Dr.Â  I. vom 4. Juli 2019, das im
Wege des Urkundsbeweises verwertet werden kann.

Â 

Nachvollziehbare Einwendungen gegen dieses Gutachten hat der KlÃ¤ger selbst
nicht erhoben, und auch von Amts wegen bestehen keine Anhaltspunkte fÃ¼r eine
Unrichtigkeit oder UnvollstÃ¤ndigÂÂkeit der von den Gutachtern angenommenen
Unfallfolgen auf unfallchirurgischem Fachgebiet. Das gilt insbesondere in Bezug auf
die gutachtliche EinschÃ¤tzung, dass das beidseitige ISG-Syndrom, das weitere
BehandlungsmaÃ�nahmen ausgelÃ¶st hat, nicht auf das hier maÃ�gebende
Unfallereignis zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden kann. Diese EinschÃ¤tzung ist schon aus
dem Grunde nachÂvollÂziehbar, dass rÃ¶ntgenologische Untersuchungen keine
Hinweise auf eine traumatische Verletzung der Iliosakralgelenke erbracht hatten 
(vgl dazu Stellungnahme PD Dr.Â  I. und Dr. J. vom 26. August 2017, S 3). Ã�berdies
wird eine hiervon abweichende Ã¤rztliche Auffassung weder vom KlÃ¤ger behauptet
noch ist eine solche aus den umfangreichen aktenkundigen Befundunterlagen
ersichtlich.

Â 

Soweit Dr. H. und Prof. Dr. I. die MdE wegen der dargelegten Unfallfolgen auf ihrem
Fachgebiet mit 10 vH eingeschÃ¤tzt haben, ist der KlÃ¤ger dem ebenfalls nicht
entgegengetreten. Die EinschÃ¤tzung ist fÃ¼r den Senat auch nachvollziehbar, weil
sie mit anerkannten ErfahrungsÂwerten im Einklang steht. Danach begrÃ¼ndet ein
stabil verheilter Wirbelbruch mit leichtem AchsenÂknick (Keilwirbel 10Â° bis (vgl
SchÃ¶nÂberger/Mehrtens/Valentin, Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 9. Aufl 2017,
S 465 f; ThoÂmann/Grosser/SchrÃ¶ter, OrthopÃ¤disch-unfallchirurgische
Begutachtung, 3. Aufl 2020, S 107).

Â 

bb) DarÃ¼ber hinaus hat die Beklagte im angefochtenen Bescheid eine nach dem
Unfall entwickelte AnpassungsstÃ¶rung mit Ã�ngsten und Unsicherheiten bei der
Teilnahme am StraÃ�enverkehr, die nach zwei Jahren als abgeklungen anzusehen
sei, als Unfallfolge anerkannt. Dem liegt das Gutachten von Dr. Dr. K. und L. vom
21. Dezember 2018 zugrunde, das jedoch nach Auffassung des Senats keine
ausreichende EntscheidungsÂgrundlage fÃ¼r die Beurteilung der Unfallfolgen auf
neurologischem und psychiatrischem FachÂgebiet darstellt.

Â 

Zwar steht die Annahme der Gutachter, dass bei dem KlÃ¤ger eine
AnpassungsstÃ¶rung bestanden habe, die zum Zeitpunkt der Entlassung aus der
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stationÃ¤ren Behandlung im M. Klinikum N. am 21. August 2018 abgeklungen sei,
im Einklang mit der zunÃ¤chst auch im M. Klinikum N. vertretenen Auffassung (vgl
dazu Entlassungsbericht Dr. O. ua vom 21. August 2018). In Bezug auf diese
GesundheitsstÃ¶rung kommt es im Ergebnis auch nicht darauf an, dass Dr. Dr. K.
und L. die Frage, welche der festÂgestellten GesundÂheitsstÃ¶rungen durch das
Unfallereignis (mit-)verursacht oder verschlimmert wurden, nicht nachvollziehbar
beantwortet haben (â��Nein.â��). Denn die Beklagte hat die AnpassungsÂstÃ¶rung
ausdrÃ¼cklich als Unfallfolge anerkannt, woran die Beteiligten und die Gerichte
gebunden sind (Â§ 77 SGG); abgesehen hiervon bestehen an der UrsÃ¤chlichkeit
des ArbeitsÂunfalls fÃ¼r die Entstehung der AnpassungsstÃ¶rung in Anbetracht des
ausfÃ¼hrlichen Entlassungsberichts des BG Klinikums vom 21. August 2018 auch
gar keine Zweifel.

Â 

Als nicht ausreichend sieht der Senat jedoch die AusfÃ¼hrungen im Gutachten vom
21.Â Dezember 2018 (nebst ergÃ¤nzenden Stellungnahmen von L. vom 12. Februar
2019 und 3. Mai 2019) zur Diagnose eines â��chronischen Schmerzsyndromsâ��
bzw einer chronischen SchmerzstÃ¶rung mit somatischen und psychischen
Faktoren (F 45.41 ICD-10) an. Dabei wird von den Gutachtern schon nicht dargelegt,
welche Diagnosekriterien sie in diesem Zusammenhang fÃ¼r maÃ�gebend
erachten. Ihre AusfÃ¼hrungen im Gutachten beschrÃ¤nken sich im Wesentlichen
auf die Feststellung, dass die vom KlÃ¤ger geklagten Schmerzbeschwerden in
Anbetracht der Ergebnisse eines Medikamentenserumspiegels nicht verifizierbar
seien und die von den behandelnden Ã�rzten zuvor gestellten Diagnosen eines
chronischen SchmerzÂsyndroms bzw einer chronischen SchmerzstÃ¶rung mit
somatischen und psychischen Faktoren sich nicht mehr aufrechterhalten lieÃ�en.
Die AnfÃ¼hrung dieses Aspekts ist zwar insoweit nachvollziehbar, als eine
Diskrepanz zwischen der angegebenen Medikamenteneinnahme und dem
gemessenen Serumspiegel gegen die PlausibilitÃ¤t der geklagten Beschwerden
sprechen kann (vgl SchÃ¶nÂberger/Mehrtens/Valentin aaO, S 242). Ein
Erfahrungssatz, dass eine solche Diskrepanz stets im Sinne eines
Ausschlusskriteriums zur Verneinung der Diagnose einer somatoformen StÃ¶rung
nach F45 ICD-10 fÃ¼hren mÃ¼sste, ist dem Gutachten aber nicht zu entnehmen
und angesichts zahlreicher weiterer Aspekte, die im Rahmen der Begutachtung von
Schmerzen Bedeutung erlangen kÃ¶nnen (vgl dazu nur
SchÃ¶nberger/Mehrtens/Valentin aaO, SÂ 235 ff), auch sonst nicht ersichtlich.
Dementsprechend ist das Ergebnis des Gutachtens zumindest nicht plausibel
begrÃ¼ndet worden, sodass auch nicht beurteilt werden kann, ob dieses Ergebnis
zutrifft oder nicht. Dies gilt umso mehr, als zuletzt auch die behandelnden Ã�rzte
der P. Kliniken Q. im Rahmen einer mehrwÃ¶chigen Behandlung des KlÃ¤gers von
einer chronischen SchmerzstÃ¶rung ausgegangen sind (undatierter Kurz-
Entlassungsbrief R. und S. zur Behandlung im Zeitraum vom 22. Juni bis 6. Juli
2021).

Â 

Bei dieser Sachlage wird das SG in Bezug auf mÃ¶gliche (weitere) Unfallfolgen auf
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neuroÂlogischem und psychiatrischem Fachgebiet weitere Ermittlungen von Amts
wegen durchÂzufÃ¼hren haben. Dabei wird ggf auch aufzuklÃ¤ren sein, welche
UmstÃ¤nde fÃ¼r eine eventuelle somatoforme StÃ¶rung ursÃ¤chlich sind. Auf der
Grundlage ihrer Auffassung folgerichtig haben sich Dr. Dr. K. und L. insoweit mit der
Frage der Abgrenzung der Unfallfolgen auf unfallchirurgischem Fachgebiet von den
dokumentierten unfallunabhÃ¤ngigen GesundheitsÂstÃ¶rungen an anderen, bei
dem Arbeitsunfall nicht verletzten Abschnitten der WirbelsÃ¤ule sowie den
Iliosakralgelenken als mÃ¶gliche Ursachen einer somatoformen StÃ¶rung gar nicht
befasst; nur wenn und soweit die Unfallfolgen hierfÃ¼r wesentliche Ursache
wÃ¤ren, kÃ¶nnte einer solchen StÃ¶rung aber Bedeutung fÃ¼r die Beurteilung der
MdE zukommen.

Â 

cc) UnabhÃ¤ngig von dem Vorstehenden wird das SG auch aufzuklÃ¤ren haben, ob
dem KlÃ¤ger jedenfalls fÃ¼r den Zeitraum nach dem Ende des Verletztengeldes bis
zum Tag vor der UnterÂsuchung des KlÃ¤gers durch Dr. Dr. K. und L. ein Anspruch
auf Verletztenrente zusteht. Nach Aktenlage hat die Beklagte die Einstellung der
Zahlung von Verletztengeld zum 26. August 2018 veranlasst (Schreiben an die T.
Krankenkasse vom 29. August 2018); nach Auffassung der Gutachter Dr. Dr. K. und
L. war der KlÃ¤ger bis zum 21.Â August 2018 aufgrund von Unfallfolgen
arbeitsunfÃ¤hig. Die Gutachter haben die MdE aufgrund von Unfallfolgen auf
psychiatrischen Fachgebiet fÃ¼r die Zeit vom Wiedereintritt der ArbeitsfÃ¤higkeit
bis zum Tag vor der Untersuchung (am 11. Oktober 2018) auf 10 vH eingeschÃ¤tzt.
FÃ¼r diesen Zeitraum fehlt es bislang noch an der EinschÃ¤tzung einer Gesamt-
MdE; die im Gutachten von Dr. H. und Prof Dr. I. vom 4. Juli 2019 angenommene
Gesamt-MdE bezieht sich lediglich auf die Zeit ab dem 12. Oktober 2018.

Â 

II. Die Rechtsverfolgung erscheint nicht mutwillig.

Â 

III. SchlieÃ�lich bestehen auch keine Zweifel daran, dass der KlÃ¤ger die Kosten der
erstinstanzÂlichen ProzessfÃ¼hrung nicht aufbringen kann. Das ergibt sich aus den
ausreichend glaubhaft gemachten Angaben zu seinen persÃ¶nlichen und
wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnissen.

Â 

IV. Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 73a Abs 1 S 1 SGG iVm Â§ 127 Abs 4 ZPO.

Â 

Der Beschluss ist unanfechtbar (Â§ 177 SGG).
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Erstellt am: 10.02.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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